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Vorwort

„Ein Staat ist immer so frei wie sein Waffengesetz“ 
Gustav Heinemann, ehemaliger Bundespräsident der BRD.

Die Bürger der Bundesrepublik Deutschland haben das Glück, in einer 
funktionierenden Demokratie zu leben. Daher übt der Staat das Gewalt-
monopol aus. Im Gegenzug akzeptiert der Bürger, keine Selbstjustiz aus-
üben zu dürfen. Ein Durchbrechen des staatlichen Gewaltmonopols bleibt 
allerdings möglich im Rahmen der „Ausnahmerechte“ in einer Notwehr- 
oder Notstandssituation. Der Bürger hat zudem das Recht zum Widerstand 
gegen den Staat beim Versagen der staatlichen Rechtsordnung (Art. 20 
Abs. 4 Grundgesetz).

Privater Waffenbesitz ist ein Privileg des Bürgers in einem Rechtsstaat, je-
doch nicht grenzenlos. Das derzeitige Waffengesetz ist eines der strengs-
ten Waffengesetze demokratischer Staaten und legt für Waffenbesitz und 
Waffen erwerb einen hohen Maßstab an. Geknüpft ist der Waffenbesitz an 
bestimmte Voraussetzungen wie beispielsweise die persönliche Zuverläs-
sigkeit des Bürgers.

Richtig ist nach Ansicht des Verfassers, den Waffenbesitz an eine Waffen-
sachkundeprüfung zu binden, um einen unsachgemäßen Umgang mit 
Waffen, insbesondere mit Schusswaffen, weitgehend auszuschließen. Mit 
der bestandenen Waffensachkundeprüfung dokumentiert der rechtstreue 
Bürger seinen Kenntnisstand im tatsächlichen und rechtlichen Umgang mit 
Waffen und Munition. Jedes waffenrechtlich korrekte Verhalten des legalen 
Waffenbesitzers ist ein Beitrag zum Erhalt eines liberalen Waffenrechts in-
nerhalb einer demokratischen Rechtsordnung.

Ziel dieses Lehrbuches ist es, waffenrechtliche Begriffe, waffen- und muni-
tionstechnische Begriffe, den Umgang mit Schusswaffen und Munition 
verständlich und praxisnah darzustellen. Inhaltlich orientiert sich das 
Werk am aktuellen Fragenkatalog zur Waffensachkunde des Bundesver-
waltungsamtes, vermeidet jedoch die direkte Fragestellung im Multiple-
Choice-Verfahren, um die Prüfungsbewerber thematisch umfangreicher auf 
die Waffensachkundeprüfung vorzubereiten. Dem Verfasser ist wichtig, 
dass die Lerninhalte verstanden und verinnerlicht werden – und nicht nur 
auswendig gelerntes Wissen für die anstehende Prüfung sind! Inhaltliche 
Wiederholungen im Werk sind daher bewusst zur Vertiefung des Lern-
stoffes gewählt.
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Aus eigener, nunmehr über 40-jähriger Erfahrung weiß der Verfasser, dass 
waffenrechtliche Bewertungen für den praxisorientierten Waffenbesitzer, 
Sportschützen, Waffensammler und Jäger oftmals unverständlich und pra-
xisfremd sind. Deshalb soll dieses betont praxisorientierte Werk einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, dass waffenrechtliche Probleme für den 
legalen Waffenbesitzer verhindert werden.

Der fehlerfreie und verantwortungsvolle Umgang mit Waffen ist für jeden 
legalen Waffenbesitzer und Mitarbeiter des privaten Sicherheitsgewerbes 
obligatorisch und stellt einen wichtigen Beitrag zur inneren Sicherheit dar.

Dank gilt meinem Sohn Andreas für die Unterstützung bei der Erstellung 
der Bilder, sowie meinen Jagd- und Schützenkollegen Jörg Blaschke und 
Hans-Georg Klös für die freundliche Bereitstellung von Waffen und Muni-
tion.

An Stellen im Buch, wo geschlechtsneutrale Formulierungen aus Gründen 
der Lesbarkeit unterbleiben, sind ausdrücklich stets beide Geschlechter 
angesprochen.

Frankfurt am Main, im Herbst 2017 Helmut Kalbfleisch
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1 Einleitung

Die Waffensachkundeprüfung gemäß § 7 Waffengesetz (WaffG) ist eine der 
obligatorischen Voraussetzungen für eine waffenrechtliche Erlaubnis. Nach 
§ 7 Abs. 2 WaffG ist das Bundesinnenministerium (BMI) ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Vorschriften über die Abnahme der Waffensachkunde-
prüfung in Prüfungsausschüssen in einem besonderen Prüfungsverfahren 
zu gestalten. Vom Bundesverwaltungsamt (BVA) wurde ein umfangreicher 
Fragenkatalog für die Abnahme des theoretischen Teils der Waffensachkun-
deprüfung erarbeitet. Die Prüfungsbewerber müssen Kenntnisse über die 
Waffen und Munition nachweisen, die sie für ihre Zwecke benötigen. Dabei 
wird den Prüfungsausschüssen ein Gestaltungsspielraum hinsichtlich des 
Prüfungsumfangs eingeräumt, da der Prüfungsteilnehmer nur Kenntnisse 
über Waffen und Munition haben muss, die er bei der Waffenbehörde be-
antragen will bzw. über die er die tatsächliche Gewalt ausüben will.

Die Waffensachkundeprüfung umfasst einen theoretischen und einen prak-
tischen Teil. Der theoretische Teil beinhaltet Fragen aus dem Fragenkatalog 
des Bundesverwaltungsamtes. Die Fragen werden im Multiple-Choice-
Verfahren gestellt und müssen zu einem bestimmten Prozentsatz richtig 
beantwortet werden. Beim praktischen Teil muss der Prüfungsteilnehmer 
den sicheren Umgang mit Waffen und Munition nachweisen und über aus-
reichende Fertigkeiten im Schießen verfügen. Der Fragenkatalog des BVA 
für die Sachkundeprüfung gemäß § 7 Waffengesetz ist unter folgendem 
Link abrufbar:

 
 
http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/ 
Abteilungen/Abteilung_S/WaffenrechtlicheErlaubnisse/
FragenkatalogSachkunde/Sachkunde-node.html

Dieses Lehrbuch dient der Vorbereitung auf die theoretische Waffensach-
kundeprüfung und ist eine praxisorientierte Ergänzung zum Fragenkatalog 
des Bundesverwaltungsamtes. Orientiert am Fragenkatalog des Bundes-
verwaltungsamtes sind alle prüfungsrelevanten Themen eingearbeitet, mit 
Merksätzen besonders hervorgehoben oder zusätzlich mit Fotos veran-
schaulicht.

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_S/WaffenrechtlicheErlaubnisse/FragenkatalogSachkunde/Sachkunde-node.html
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Inhaltlich werden alle Themenbereiche der Waffensachkundeprüfung abge-
deckt. Thematische Schwerpunkte bilden:

■ die Waffenkunde,

■ Begriffe aus Waffen- und Munitionstechnik,

■ Waffenrecht,

■ Notwehr und Notstand,

■ Umgang mit Schusswaffen und Munition,

■ Handhabung der Schusswaffen,

■ Kennzeichnung von Schusswaffen und Munition,

■ nichtgewerbliches Herstellen und Bearbeiten von Schusswaffen und 
Munition, sowie

■ Not- und Seenotsignalmittel.

Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen Inhaltsangabe, die den Leser zur 
Thematik hinführt und auf prüfungsrelevante Schwerpunkte hinweist. 
Soweit erforderlich, werden die Inhalte durch eigene Bilder des Verfassers 
ergänzt. Diese sind eine Besonderheit des Buchs, denn der Verfasser hat 
überwiegend eigene Waffen, Munition, Ausrüstungsgegenstände oder Do-
kumente für die Fotos verwandt.

Der Verfasser gibt mit diesem Buch jedem Prüfungsteilnehmer eine praxis
orientierte Prüfungsvorbereitung an die Hand, die in Ergänzung zum Fragen
katalog des Bundesverwaltungsamtes eine optimale Prüfungsvorbereitung er
möglicht.
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2 Waffenkunde

Die Waffensachkundeprüfung ist die praktisch und rechtlich konsequente 
 Umsetzung des Waffenrechts. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die 
wichtigsten, in der Waffensachkundeprüfung relevanten Waffensysteme und 
Waffenbezeichnungen. Die Prüfungsbewerber müssen die grundlegenden 
Unterschiede zwischen Lang und Kurzwaffen sowie die wichtigsten Unter
scheidungskriterien zwischen Büchse und Flinte, Pistole und Revolver sowie die 
unterschiedlichen Munitionsarten sicher beherrschen.

Prüfungsrelevanz

2.1 Langwaffen

2.1.1 Definition

Langwaffen sind Schusswaffen, deren Lauf und Verschluss in geschlosse-
ner Stellung insgesamt länger als 30 cm sind und deren kürzeste bestim-
mungsgemäß verwendbare Gesamtlänge 60 cm überschreitet (Anl. 1, A 1, 
UA 1, Ziff. 2.5 WaffG).

2.1.2 Büchse

Bei den Langwaffen (Gewehre) wird zwischen Büchsen und Flinten unter-
schieden. Beide Waffenarten können ein- oder mehrläufig sein. Man spricht 
von einer Büchse, wenn das Gewehr einen gezogenen Lauf besitzt. Der 
sogenannte gezogene Lauf verleiht dem Geschoss einen Drall. Dieser stabi-
lisiert das Geschoss um die Längsachse, damit es sich nicht „überschlägt“ 
und auch noch auf Entfernungen von mehreren hundert Metern präzise ist. 
Je nach Beschaffenheit des gezogenen Laufs, der Dralllänge (Entfernung, bei 
der sich das Geschoss einmal um die eigene Achse dreht) und der Ge-
schossgeschwindigkeit kann die Drehzahl bis zu 3500 Umdrehungen in der 
Sekunde betragen!

Bei den Gewehren mit gezogenen Läufen wird unterschieden zwischen:

■ Gewehre, die zum Antrieb keine Munition (im waffenrechtlichen Sinn) 
verwenden, wie beispielsweise Luftdruck-, Druckluft- oder CO2-Ge-
wehre.


